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Nr. 10 • UV. Jahrgang Erscheint monatlich 9. Oktober 1956

Von der Rationalisierung in der Nachführung
der Vermessungsftxpunkte1

H. Pfanner, Adjunkt des Kantonsgeometers von Bern

I. Allgemeines

Die Vermessungswerke haben nur einen Wert, wenn sie nachgeführt
werden und dadurch ein genaues Bild der geltenden Grundeigentumsverhältnisse

vermitteln. Da die Fixpunkte ihre Grundlage bilden, kommt
deren Erhaltung eine sehr große Bedeutung zu.

Die Nachführung der Fixpunkte ist durch die Weisungen vom
f4. März 1932 des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements
geregelt. Diese Weisungen, wie übrigens auch diejenigen, die die Nachführung

der Vermessungswerke betreffen, sind recht kurz gehalten. Das ist
aber kein Übel, denn so haben die Kantone eine genügende Freiheit, um
die Nachführung im Rahmen des Aufbaues ihrer Vermessungsämter
regeln zu können.

fch werde im folgenden kurz die Probleme, wie sie sich im Kanton
Bern stellten, darlegen und die Lösungen, die wir gefunden haben,
skizzieren.

Der Kanton Bern besitzt gegenwärtig 984 eidgenössische
Triangulationspunkte (I. bis III. Ordnung), 12016 Triangulationspunkte IV.
Ordnung sowie 3234 kantonale Nivellementsfixpunkte. Wir müssen also über
16000 Fixpunkte unterhalten. Laut Artikel 3 der erwähnten Weisungen
müssen die Kantone die Nivellements- und Triangulationspunkte periodisch

kontrollieren, und zwar je nach den Verhältnissen alle 5 bis 15
Jahre. Wenn man einen Durchschnitt von 10 Jahren annimmt, so kommen

wir auf 1600 Punkte, die im Kanton Bern jährlich nachzusehen sind.
- Zu der Arbeit, die sich aus diesen periodischen Nachführungen ergibt,
deren Programm jedes Jahr vorerst der Eidgenössischen Vermessungs-

1 Nach einem am 8. September 1956 in St. Gallen anläßlieh der Konferenz der
eidgenössischen und kantonalen Vermessungsaufsichtsbeamten gehaltenen Referat.
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